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RS OGH 1999/9/15 9ObA238/99m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1999

Norm

VBO Innsbruck §9

Rechtssatz

§ 9 VBO kann für sich allein nach seinem Wortlaut nur dahin verstanden werden, daß regelmäßig gewährte Zulagen für

die Berechnung der Abfertigung dem Monatsentgelt zuzuzählen sind (Hier: Leistungszulage).
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